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1.) Zusammenfassung 

 

Die Gemeinde Werpeloh plant die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 "Gewerbegebiet Wer-

peloh Süd". Hier sollen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 festgesetzt werden. 

 

Im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung wurden durch Schallausbreitungs-

berechnungen auf der Grundlage der DIN 45691 "Geräuschkontingentierung" die zulässigen 

Emissionskontingente der Plangebietsflächen ermittelt. Dabei wurde eine Gewerbelärmvor-

belastung aus umliegenden rechtskräftigen Bebauungsplänen berücksichtigt. Weiterhin wurden 

zukünftig geplante Gewerbeflächen aus dem Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes der 

Gemeinde Werpeloh ebenfalls mit in die Schallausbreitungsberechnungen einbezogen. Damit 

wurde eine Gesamtgewerbelärmbetrachtung durchgeführt, bei der alle im Bereich der Immissions-

punkte vorhandenen und aktuell möglichen Gewerbeflächen berücksichtigt wurden. 

 

Die Plangebietsflächen und zukünftigen Gewerbeflächen wurden dabei so kontingentiert, dass 

insgesamt im Bereich der nächstgelegenen Wohnnutzungen mit den Gebietseinstufungen eines 

Dorfgebietes (MD)/Mischgebietes (MI) und eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) unter Berück-

sichtigung der o. g. Gewerbelärmvorbelastung keine unzulässigen Geräuschimmissionen zu er-

warten sind.  

 

Grundlage für diese Beurteilung bilden durchgeführte Schallausbreitungsberechnungen zur Kon-

tingentierung des Plangebietes. 
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2.) Situation und Aufgabenstellung  

 

Die Gemeinde Werpeloh plant die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 "Gewerbegebiet Wer-

peloh Süd". Hier sollen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 festgesetzt werden. 

 

Im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung sind durch Schallausbreitungsberechnungen 

die zulässigen Emissionskontingente des o. g. Plangebietes auf der Grundlage der DIN 45691 [7] 

zu bestimmen. Bei den Berechnungen sind auch zukünftige Gewerbegebietsflächen aus dem Gel-

tungsbereich des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Werpeloh zu berücksichtigen und eben-

falls mit Emissionskontingenten zu versehen. Bei den o. g. Schallausbreitungsberechnungen ist 

weiterhin eine Gewerbelärmvorbelastung aus umliegenden rechtskräftigen Bebauungsplänen zu 

berücksichtigen. 

 

Die Lage des Plangebietes ist der Anlage 1 bzw. Anlage 3 zu entnehmen. Die berücksichtigten 

zukünftigen Gewerbegebietsflächen aus dem Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes sowie 

die berücksichtigte Gewerbelärmvorbelastung aus umliegenden rechtskräftigen Bebauungsplänen 

sind der Anlage 2 zu entnehmen.  

 

Durch die Festsetzung der zulässigen Schallemissionen in Form von Emissionskontingenten in 

den Bebauungsplan Nr. 10 der Gemeinde Werpeloh sollen größtmögliche Planungsfreiheiten er-

zielt sowie die Einhaltung der zulässigen Immissionsricht- bzw. -zielwerte durch das Plangebiet im 

Bereich der Wohnnachbarschaft gewährleistet werden.  

 

Formulierungsvorschläge für die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes sind anzuführen.  

 

Die Ergebnisse der Untersuchung sind in Form eines gutachtlichen Berichtes zu erläutern.  
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3.) Schalltechnische Orientierungs- und Immissionsrichtwerte  

 

Im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung werden zur Beurteilung der Gewerbelärm-

situation im Rahmen des Bauleitplanverfahrens der Gemeinde Werpeloh die nächstgelegenen 

vorhandenen und möglichen (IP 13 bis IP 15) Wohnnutzungen mit den Gebietseinstufungen eines 

Dorfgebietes (MD)/Mischgebietes (MI) und eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) betrachtet. Die 

Lage der Immissionspunkte ist dem Digitalisierungsplan der Anlage 2 zu entnehmen. 

 

Die Nummerierung der Immissionspunkte beginnt mit IP 03. Die Immissionspunkte IP 01 und IP 02 

beschreiben ein Wohnhaus im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 13 der Gemeinde Wer-

peloh mit der Gebietseinstufung eines Gewerbegebietes. Diese Immissionspunkte werden im 

Rahmen dieser Untersuchung nicht betrachtet, da sie innerhalb der umliegenden mit zu untersu-

chenden Gewerbeflächen liegen. In einer auf dieser Untersuchung aufbauenden schalltechnischen 

Untersuchung zum Betrieb der B. Hüntelmann Verpachtungs GmbH & Co. KG werden diese Im-

missionspunkte IP 01 und IP 02 betrachtet. 

 

Gemäß der TA Lärm [3] bzw. Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 [2] sind die folgenden Immissionsricht-

werte durch Gewerbelärm einzuhalten:  

 

Tabelle 1 Schalltechnische Immissionsrichtwerte für Gewerbelärm 

Immissionspunkte Gebietseinstufung Immissionsrichtwerte für Gewerbelärm 

in dB(A) 

tags nachts 

IP 01 bis IP 15, IP 17 bis IP 23 WA 55 40 

IP 16, IP 24, IP 25 MI / MD 60 45 



  
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

Seite 7 zum Bericht Nr. LL12530.1/01

Im Sinne des vorsorgenden Immissionsschutzes [1] werden auch im Rahmen der Bauleitplanung 

zur Beurteilung von Gewerbelärmimmissionen die Bewertungsgrundsätze der TA Lärm [3] ange-

wendet.  

 

Der Beurteilungszeitraum tags ist die Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Als Beurteilungszeitraum 

nachts ist die lauteste Stunde in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr zu betrachten.  

 

Bezüglich Gewerbelärm sollen einzelne Geräuschspitzen den einzuhaltenden Richtwert am Tag 

um nicht mehr als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB überschreiten.  

 

Gemäß TA Lärm [3] ist grundsätzlich die Einhaltung der Immissionsrichtwerte durch die Summe 

der Gewerbelärmeinwirkungen anzustreben.  

 

Nach Nummer 3.2.1, Abs. 7 der TA Lärm [3] setzt die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen 

in der Regel eine Prognose der Geräuschimmissionen der zu beurteilenden Anlage und - sofern im 

Einwirkungsbereich der Anlage andere Anlagengeräusche auftreten - die Bestimmung der Vor- 

sowie der Gesamtbelastung voraus.  

 

Die Bestimmung der Lärmvorbelastung kann unter Umständen entfallen, wenn die Geräu-

schimmissionen der betrachteten Anlage die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB unter-

schreiten, da die Anlage dann keinen relevanten Beitrag zur Gesamtlärmsituation liefert. Sollte 

bereits eine Ausschöpfung der Richtwerte durch die Vorbelastung vorliegen, so würde selbst dann 

keine relevante Überschreitung von Richtwerten stattfinden (≤ 1 dB). Werden die Richtwerte antei-

lig um mindestens 10 dB unterschritten, so liegen die Immissionspunkte nicht mehr im Einwir-

kungsbereich der Anlage.  
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4.) Vorgehensweise  

 

Die Gemeinde Werpeloh plant die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 "Gewerbegebiet Wer-

peloh Süd". Hier sollen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 festgesetzt werden. 

 

Zunächst wurde die Gewerbelärmvorbelastung aus umliegenden rechtskräftigen Bebauungsplä-

nen mit den hier festgesetzten Emissionskontingenten an den Immissionspunkten durch Schal-

lausbreitungsberechnungen ermittelt. Die außerhalb des Plangebietes vorhandenen relevanten 

Gewerbebetriebe liegen alle innerhalb der o. g. mit Emissionskontingenten versehenen rechtskräf-

tigen Bebauungspläne und werden somit bei der Ermittlung der Gewerbelärmvorbelastung berück-

sichtigt.  

 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich der Betrieb der B. Hüntelmann Verpachtungs GmbH & 

Co. KG. Bei weiteren Schallausbreitungsberechnungen wurden die Emissionskontingente des 

Plangebietes so optimiert, dass hierdurch der o. g. Betrieb lärmtechnisch abgebildet wird, es aber 

insgesamt zu keinen unzulässigen Immissionen im Bereich der Immissionspunkte kommt. Die aus 

den ermittelten Emissionskontingenten hervorgerufenen Immissionszielwerte sind durch den Ge-

samtbetrieb der B. Hüntelmann Verpachtungs GmbH & Co. KG einzuhalten. 

 

Weiterhin wurden bei den Schallausbereitungsberechnungen zukünftige Gewerbegebietsflächen 

aus dem Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Werpeloh berücksichtigt und 

ebenfalls mit Emissionskontingenten versehen. Diese wurden so optimiert, dass es insgesamt  

- unter Berücksichtigung der Gewerbelärmvorbelastung aus den rechtskräftigen Bebauungsplänen 

sowie der Zusatzbelastung aus dem Plangebiet - im Bereich der Immissionspunkte zu keinen un-

zulässigen Geräuschimmissionen kommt. 

 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde somit eine Gesamtgewerbelärmbetrachtung durchgeführt, 

bei der alle im Bereich der Immissionspunkte vorhandenen und aktuell möglichen Gewerbeflächen 

berücksichtigt wurden. 

 

Die Ergebnistabelle der Anlage 4 ist so aufgebaut, dass sich aus der Gewerbelärmvorbelastung 

der rechtskräftigen Bebauungspläne und der Zusatzbelastung aus den zukünftigen Gewerbege-

bietsflächen aus dem Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Werpeloh die 

Immissionszielwerte für die Emissionskontingente des Plangebietes ergeben.  
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Die Gesamtgewerbelärmbelastung an den Immissionspunkten ergibt sich aus der energetischen 

Summe der Gewerbelärmvorbelastung der rechtskräftigen Bebauungspläne, der Zusatzbelastung 

aus den zukünftigen Gewerbegebietsflächen aus dem Geltungsbereich des Flächennutzungspla-

nes der Gemeinde Werpeloh sowie der Zusatzbelastung aus den Emissionskontingenten des 

Plangebietes.  

 

Da hier eine Gesamtgewerbelärmbetrachtung durchgeführt wurde, bei der alle im Bereich der Im-

missionspunkte vorhandenen und aktuell möglichen Gewerbeflächen berücksichtigt wurden, wurde 

bei den Schallausbreitungsberechnungen folgendes angewendet: 

 

- wenn die energetische Summe aus der Gewerbelärmvorbelastung der rechtskräftigen Be-

bauungspläne und der Zusatzbelastung aus den zukünftigen Gewerbegebietsflächen aus 

dem Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Werpeloh die Immissi-

onsrichtwerte an den Immissionspunkte ausschöpft, muss die Zusatzbelastung aus den 

Emissionskontingenten des Plangebietes die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB 

unterschreiten. 

 

- wenn die energetische Summe aus der Gewerbelärmvorbelastung der rechtskräftigen Be-

bauungspläne und der Zusatzbelastung aus den zukünftigen Gewerbegebietsflächen aus 

dem Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Werpeloh die Immissi-

onsrichtwerte an den Immissionspunkte um mindestens 6 dB unterschreitet, kann die Zu-

satzbelastung aus den Emissionskontingenten des Plangebietes die Immissionsrichtwerte 

alleine ausschöpfen. 

 

- ergeben Berechnungen für die Zusatzbelastung aus den Emissionskontingenten des Plan-

gebietes eine Unterschreitung der Richtwerte von mehr als 6 dB, so wird der Immissions-

zielwert für das Plangebiet auf 6 dB unter Immissionsrichtwert festgelegt, da das Plangebiet 

bei dieser Unterschreitung der Richtwerte gemäß TA Lärm [3] im Regelfall - bei der hier 

durchgeführten Gesamtgewerbelärmbetrachtung - keinen relevanten Beitrag zur Gesamt-

lärmsituation liefert. Sollte bereits eine Ausschöpfung der Richtwerte durch die energeti-

sche Summe aus der Gewerbelärmvorbelastung der rechtskräftigen Bebauungspläne und 

der Zusatzbelastung aus den zukünftigen Gewerbegebietsflächen aus dem Geltungsbe-

reich des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Werpeloh vorliegen, so würde selbst dann 

keine relevante Überschreitung von Richtwerten stattfinden (≤ 1 dB). 
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5.) Vorbelastung aus Bebauungsplänen und Zusatzbelastung aus dem FNP 

 

5.1 Vorbelastung aus Bebauungsplänen  

 

Im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung wurde eine Gewerbelärmvorbelastung aus 

den im Bereich der Immissionspunkte vorhandenen rechtskräftigen Bebauungsplänen durch 

Schallausbreitungsberechnungen ermittelt. In diesen Bebauungsplänen sind Schallemissionsbe-

schränkungen in Form von Emissionskontingenten LEK je m² festgesetzt. Folgende Bebauungsplä-

ne wurden dabei berücksichtigt: 

 

- B-Plan Nr. 13, Fläche GE 1:   LEK  = 57/42 dB(A), tags/nachts 

- B-Plan Nr. 13, Fläche GE 2:   LEK  = 64/49 dB(A), tags/nachts 

- B-Plan Nr. 18, Fläche GE 1 - GE 3:  je LEK  = 65/50 dB(A), tags/nachts 

- B-Plan Nr. 19, Fläche GE:   LEK  = 65/50 dB(A), tags/nachts 

- B-Plan Nr. 21, Fläche GE 1 - GE 2:  je LEK  = 65/50 dB(A), tags/nachts 

 

Die Lage der jeweiligen Flächen ist dem Lageplan der Anlage 2 zu entnehmen. 

 

 

5.2 Zusatzbelastung aus dem FNP 

 

Im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung wurde eine Gewerbelärmvorbelastung aus 

den zukünftigen Gewerbegebietsflächen aus dem Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes 

der Gemeinde Werpeloh berücksichtigt. Für die jeweiligen Gewerbegebietsflächen wurden dabei 

folgende Emissionskontingente LEK je m² angesetzt: 

 

- FNP, GE-Fläche 1:  LEK = 54/39 dB(A), tags/nachts 

- FNP, GE-Fläche 2:  LEK = 56/41 dB(A), tags/nachts 

- FNP, GE-Fläche 3:  LEK = 56/41 dB(A), tags/nachts 
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- FNP, GE-Fläche 4:  LEK = 58/43 dB(A), tags/nachts 

- FNP, GE-Fläche 5:  LEK = 57/42 dB(A), tags/nachts 

- FNP, GE-Fläche 6:  LEK = 59/44 dB(A), tags/nachts 

- FNP, GE-Fläche 7:  LEK = 58/43 dB(A), tags/nachts 

- FNP, GE-Fläche 8:  LEK = 60/45 dB(A), tags/nachts 

- FNP, GE-Fläche 9:  LEK = 60/45 dB(A), tags/nachts 

 

Die Lage der jeweiligen Flächen ist dem Lageplan der Anlage 2 zu entnehmen. 

 

Die Berechnungsergebnisse zur Ermittlung der Gewerbelärmvorbelastung aus den rechtskräftigen 

Bebauungsplänen sowie der Zusatzbelastung aus den zukünftigen Gewerbegebietsflächen aus 

dem Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Werpeloh können der Anlage 4 

entnommen werden. Die zugehörigen Emissionsansätze sind in der Anlage 5 aufgeführt. 
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6.) Berechnungsverfahren zur Gewerbelärmsituation  

 

Die äquivalenten Dauerschalldruckpegel bei Mitwind, LfT(DW), die sich an den betrachteten Immis-

sionspunkten ergeben, werden gemäß DIN ISO 9613-2 [5] nach Gleichung (3) berechnet: 

 

   LfT(DW) = LW + DC - A 

 

mit 

LfT(DW) ≙ äquivalenter Dauerschalldruckpegel bei Mitwindbedingungen 

LW ≙ Schallleistungspegel 

DC ≙ Richtwirkungskorrektur 

A ≙ Dämpfung, die während der Schallausbreitung von der Punktquelle zum 

Empfänger vorliegt 

 

Die Dämpfung A wird berechnet mit: 

 

Adiv ≙ Dämpfung auf Grund geometrischer Ausbreitung 

 

Entsprechend der DIN 45691 [7] werden bei den Schallausbreitungsberechnungen zur Kontingen-

tierung des Plangebietes, zur Ermittlung der Gewerbelärmvorbelastung aus den rechtskräftigen 

Bebauungsplänen sowie der Zusatzbelastung aus den zukünftigen Gewerbegebietsflächen aus 

dem Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Werpeloh keine weiteren Dämp-

fungsparameter berücksichtigt. 

 

Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgt mit Hilfe der Immissionsprognose-Software 

SoundPLAN [9]. Die Eingabedaten und Berechnungsergebnisse können den Datenblättern der 

Anlagen entnommen werden. 
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7.) Emissionskontingentierung 

 

7.1 Ermittlung der Emissionskontingente 

 

Die Lage des zu kontingentierenden Plangebietes ist dem Digitalisierungsplan der Anlage 3 bzw. 

der Anlage 6 (mit zugehörigen Richtungssektoren und Zusatzkontingenten) zu entnehmen. Hier 

sind auch die relevanten Immissionspunkte dargestellt.  

 

Die Schallleistungspegel der jeweiligen Teilflächen werden mit Hilfe der folgenden Gleichung be-

rechnet: 

 

LW = LEK + 10  log (S/SO) 

 

mit 

LW ≙ Schallleistungspegel der Teilfläche in dB(A) 

LEK ≙ Emissionskontingent pro m² in dB(A) 

S ≙ Flächeninhalt der jeweiligen Teilfläche in m² 

SO ≙ Bezugsfläche (1m²) 

 

Die Ausbreitungsberechnung erfolgt nach dem im Kapitel 6 beschriebenen Verfahren.  

 

Bei der Berechnung wurde von einer mittleren Quellhöhe der schallabstrahlenden Flächen von 5 m 

über Gelände und freier Schallausbreitung, d. h. ohne Abschirmwirkung von Gebäuden etc., im 

Geltungsbereich der Plangebietsflächen ausgegangen. 

 

Zur Vermeidung unzulässiger Emissionsschwerpunkte auf einem Betriebsgrundstück darf die nach 

dem Flächenbedarf insgesamt zulässige Schallleistung nicht ohne weitere Prüfung auf einen klei-

nen Bereich konzentriert werden. In einem solchen Fall ist unter Zugrundelegung der Größe der 

Fläche, des Abstandes zum nächstliegenden Immissionsort und des flächenbezogenen Schallleis-

tungspegels die Fläche ggf. in Teilflächen zu unterteilen, bis der Abstand einer Fläche zum Immis-

sionsort der Bedingung r ≥ 1,5 d entspricht, mit d als relevantem Durchmesser der Teilflächen in 

Verlängerung des Abstandes r.  
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Die erforderliche Zerlegung der Teilflächen zur Einhaltung dieses Abstandskriteriums wird von dem 

verwendeten Programm SoundPLAN 7.1 [9] rechenintern durchgeführt. 

 

Auf der Grundlage der Ausführungen zur Gewerbelärmvorbelastung aus den rechtskräftigen Be-

bauungsplänen sowie der Zusatzbelastung aus den zukünftigen Gewerbegebietsflächen aus dem 

Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Werpeloh (siehe Kapitel 5) wurden 

die folgenden Emissionskontingente LEK je m² für die Plangebietsflächen iterativ ermittelt: 

 

Bebauungsplangebiet Nr. 10 "Gewerbegebiet Werpeloh Süd" 

B-Plan Nr. 10, GE:   LEK = 65/50 dB(A), tags/nachts 

 

 

7.2 Berechnungsergebnisse zur Emissionskontingentierung 

 

Auf Grund der in Kapitel 7.1 iterativ ermittelten Emissionskontingente LEK ergeben sich im Bereich 

der relevanten Immissionspunkte die in der Ergebnistabelle der Anlage 4 aufgeführten anteiligen 

Beurteilungspegel durch das Plangebiet.  

 

Wie der Tabelle 4 zu entnehmen ist, wurden für das Plangebiet Zusatzkontingente definiert, um 

eine optimalere Ausnutzung der möglichen Immissionszielwerte für das Plangebiet zu gewährleis-

ten. Die Lage der Richtungssektoren A bis E mit den jeweiligen Zusatzkontingenten ist auch der 

Anlage 6 zu entnehmen.  

 

Weiterhin kann der Ergebnistabelle der Anlage 4 entnommen werden, das die einzuhaltenden Im-

missionszielwerte durch das Plangebiet unter Berücksichtigung der ermittelten Zusatzkontingente 

an allen betrachteten Immissionspunkten eingehalten bzw. unterschritten werden.  

 

Da in dieser Untersuchung eine Gesamtgewerbelärmbetrachtung durchgeführt wurde, ist somit im 

Bereich der betrachteten Immissionspunkte insgesamt mit keinen unzulässigen Geräuschimmissi-

onen durch Gewerbelärm zu rechnen.  
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8.) Empfehlungen für die textliche Festsetzungen für den Bebauungsplan  

 

Aus den Ergebnissen dieser schalltechnischen Untersuchung ergeben sich die folgenden Empfeh-

lungen für die textlichen Festsetzungen in den Bebauungsplan Nr. 10 "Gewerbegebiet Werpeloh 

Süd" der Gemeinde Werpeloh.  

 

"Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle 

angegebenen Emissionskontingente LEK  nach DIN 45691 je m² der Betriebsfläche weder tags 

(06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) überschreiten. 

 

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A)  

Teilfläche LEK, tags LEK, nachts 

GE  65 50 

 

Diese Emissionskontingente beziehen sich auf die schützenswerten Nutzungen im Allgemeinen 

Wohngebiet westlich des Plangebietes sowie auf die schützenswerten Nutzungen im umliegenden 

unbeplanten Außenbereich bzw. mit den Gebietseinstufungen eines Dorfgebietes / Mischgebietes.  

 

Richtungssektoren 

Für die in den - im Plan dargestellten - Richtungssektoren A bis E liegenden Immissionsorte dürfen 

die Emissionskontingente LEK der einzelnen Teilflächen um folgende Zusatzkontingente erhöht 

werden: 

 

Sektor Zusatzkontingent tags Zusatzkontingent nachts 

A 7 7 

B 7 7 

C 7 7 

D 1 1 

E 0 0 

 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5. 
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Seite 16 zum Bericht Nr. LL12530.1/01

Sonderfallregelungen 

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn 

der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindes-

tens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze). Ferner erfüllt eine Nutzung auch dann die Anforde-

rungen des Bebauungsplanes, wenn sie - unabhängig von den festgesetzten Emissionskontingen-

ten - im Sinne der seltenen Ereignisse der TA Lärm zulässig sind." 

 

Bei Aufnahme der o. g. Formulierungen für die textlichen Festsetzungen in den Bebauungsplan  

10 "Gewerbegebiet Werpeloh Süd" der Gemeinde Werpeloh sind somit aus schalltechnischer Sicht 

keine unzulässigen Geräuschimmissionen durch die Änderung dieses Bebauungsplanes zu erwar-

ten.  

 

Im Zusammenhang mit der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes möchten wir darauf hin-

weisen, dass - anhand der aktuellen Rechtsprechung - sicherzustellen ist, dass Betroffene verläss-

lich und in zumutbarer Weise Kenntnisse von den Inhalten von DIN-Vorschriften erlangen können, 

soweit diese Normen eine textliche Festsetzung erst bestimmen. Demzufolge ist zu empfehlen, 

dass die Gemeinde Werpeloh die DIN-Normen zur Verfügung und zur Einsicht bereithält. Hierzu ist 

ein gesonderter Hinweis im Bebauungsplan anzuraten.  
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9.) Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen  

 

Für die Ermittlung und Beurteilung der Geräuschsituation im Bereich des Plangebietes werden 

folgende Normen, Richtlinien und Unterlagen herangezogen: 

 

[1] DIN 18005-1 

Ausgabe Juli 2002 

Schallschutz im Städtebau, Teil 1 

Grundlagen und Hinweise für die Planung 

   

[2] Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 

Ausgabe Mai 1987 

Schallschutz im Städtebau, schalltechnische Orien-

tierungswerte für die städtebauliche Planung 

   

[3] TA Lärm 

Ausgabe Aug. 1998 

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 

   

[4] DIN 4109-1 & DIN 4109-2 

Ausgabe Juli 2016 

Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderung 

Schallschutz im Hochbau - Teil 2: rechnerische Nachwei-

se 

   

[5] DIN ISO 9613-2,  

Ausgabe Okt. 1999 

Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien,  

Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren 

   

[6] Niedersächsisches Landesamt für 

Ökologie, Dr. Jürgen Kötter 

(Stand Juli 2000) 

Pegel flächenbezogener Schallleistung und Bauleit-

planung  

   

[7] DIN 45691 

Ausgabe Dez. 2006 

Geräuschkontingentierung 

   

[8]  E-Mail-Verkehr und Telefonate 

von Dezember 2016 bis Juni 

2017 mit der B. Hüntelmann Ver-

pachtungs GmbH & Co. KG, dem 

Büro für Stadtplanung Giesel-

mann und Müller GmbH, der 

schomaker+henschel Part GmbB 

sowie der Samtgemeinde Sögel 

Besprechung der schalltechnischen Untersuchung, 

Übermittlung von Daten und Unterlagen  

   

[9]  SoundPlan GmbH, 

71522 Backnang 

Immissionsprognose Software-SoundPLAN, Version 7.4 

vom 02.06.2017 
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10.) Anlagen  

 

Anlage 1:  Bebauungsplangebiet Nr. 10 "Gewerbegebiet Werpeloh Süd" der Gemeinde Wer-

peloh 

 

Anlage 2:  Digitalisierungsplan zur Ermittlung der Vorbelastung aus Bebauungsplänen und der 

Zusatzbelastung aus dem FNP 

 

Anlage 3:  Digitalisierungsplan zur Emissionskontingentierung des Plangebietes 

 

Anlage 4: Ergebnistabelle 

 

Anlage 5: Emissionsansätze zur Ermittlung der Vorbelastung aus Bebauungsplänen und der 

Zusatzbelastung aus dem FNP 

 

Anlage 6: Emissionsansätze zur Emissionskontingentierung des Plangebietes mit Darstellung 

der zugehörigen Zusatzkontingente und Richtungssektoren 
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Anlage 1:  Bebauungsplangebiet Nr. 10 "Gewerbegebiet Werpeloh Süd" der Gemeinde Wer-

peloh 
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Anlage 2:  Digitalisierungsplan zur Ermittlung der Vorbelastung aus Bebauungsplänen und der 

Zusatzbelastung aus dem FNP 
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Anlage 3:  Digitalisierungsplan zur Emissionskontingentierung des Plangebietes 
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"Gewerbegebiet Werpeloh Süd" der Gemeinde Werpeloh

Gewerbelärmsituation: Kontingentierung Plangebiet

Übersichtslageplan

LL12530.1 / MK / 23.06.2017
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Anlage 4: Ergebnistabelle 



Immissionsort Immissions- Vorbelastung B-Pläne + Immissionszielwert Kontingent Differenz Zusatzkontingent Gesamtkontingent Differenz

richtwert Zusatzbelastung FNP  B-Plan Nr. 10 B-Plan Nr. 10 Kontingent - IZW B-Plan Nr. 10 B-Plan Nr. 10 Gesamtkontingent - IZW

Name Stockwerk Nutzung Richtung IRWT IRWN Lr,T Lr,N LrIZW,T LrIZW,N LrK,T LrK,N LrDiff,T LrDiff,N in dB LrK,T LrK,N LrDiff,T LrDiff,N

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] tags nachts [dB(A)] [dB]
IP03: Im Weidengrund 12 EG WA O 55 40 53 38 50 35 48 33 -2 -2 0 0 48 33 -2 -2

1.OG WA O 55 40 53 38 50 35 48 33 -2 -2 0 0 48 33 -2 -2
IP04: Im Weidengrund 9 EG WA O 55 40 54 39 49 34 48 33 -1 -1 0 0 48 33 -1 -1

1.OG WA O 55 40 54 39 49 34 48 33 -1 -1 0 0 48 33 -1 -1
IP05: Im Weidengrund 14 1.OG WA O 55 40 54 39 49 34 48 33 -1 -1 0 0 48 33 -1 -1

EG WA O 55 40 54 39 49 34 48 33 -1 -1 0 0 48 33 -1 -1
IP06: Im Weidengrund 16 EG WA O 55 40 54 39 49 34 49 34 0 0 0 0 49 34 0 0

1.OG WA O 55 40 54 39 49 34 49 34 0 0 0 0 49 34 0 0
2.OG WA O 55 40 54 39 49 34 49 34 0 0 0 0 49 34 0 0

IP07: Im Weidengrund 20 1.OG WA 55 40 53 38 50 35 48 33 -3 -3 0 0 48 33 -3 -3
EG WA 55 40 53 38 50 35 48 33 -3 -3 0 0 48 33 -3 -3

IP08: Im Weidengrund 18 EG WA O 55 40 54 39 49 34 49 34 0 0 0 0 49 34 0 0
1.OG WA O 55 40 54 39 49 34 49 34 0 0 0 0 49 34 0 0

IP09: Ginsterweg 13 EG WA 55 40 53 38 50 35 48 33 -2 -2 0 0 48 33 -2 -2
1.OG WA 55 40 53 38 50 35 48 33 -2 -2 0 0 48 33 -2 -2

IP10: Ginsterweg 15 EG WA O 55 40 54 39 49 34 49 34 0 0 0 0 49 34 0 0
1.OG WA O 55 40 54 39 49 34 49 34 0 0 0 0 49 34 0 0

IP11: Ginsterweg 17 1.OG WA O 55 40 54 39 49 34 49 34 0 0 0 0 49 34 0 0
EG WA O 55 40 54 39 49 34 49 34 0 0 0 0 49 34 0 0

IP12: Ginsterweg 18 1.OG WA O 55 40 54 39 49 34 48 33 -1 -1 1 1 49 34 0 0
EG WA O 55 40 54 39 49 34 48 33 -1 -1 1 1 49 34 0 0

IP13: zukünftiges WA (A) EG WA 55 40 55 40 49 34 48 33 -1 -1 1 1 49 34 0 0
1.OG WA 55 40 55 40 49 34 48 33 -1 -1 1 1 49 34 0 0

IP14: zukünftiges WA (B) EG WA 55 40 55 40 49 34 47 32 -2 -2 1 1 48 33 -1 -1
1.OG WA 55 40 55 40 49 34 47 32 -2 -2 1 1 48 33 -1 -1

IP15: zukünftiges WA (C) EG WA 55 40 55 40 49 34 46 31 -3 -3 1 1 47 32 -2 -2
1.OG WA 55 40 55 40 49 34 46 31 -3 -3 1 1 47 32 -2 -2

IP16: Im Sünnekamp 1 EG MI W 60 45 50 35 60 45 40 25 -20 -20 7 7 47 32 -13 -13
1.OG MI W 60 45 50 35 60 45 40 25 -20 -20 7 7 47 32 -13 -13

IP17: Gartenstraße 24 1.OG WA O 55 40 52 37 52 37 45 30 -7 -7 7 7 52 37 0 0
EG WA O 55 40 52 37 52 37 45 30 -7 -7 7 7 52 37 0 0

IP18: Gartenstraße 22 EG WA O 55 40 51 36 53 38 45 30 -8 -8 7 7 52 37 -1 -1
1.OG WA O 55 40 51 36 53 38 45 30 -8 -8 7 7 52 37 -1 -1

IP19: Gartenstraße 18 1.OG WA O 55 40 51 36 53 38 44 29 -9 -9 7 7 51 36 -2 -2
EG WA O 55 40 51 36 53 38 44 29 -9 -9 7 7 51 36 -2 -2

IP20: Gartenstraße 10 1.OG WA S 55 40 49 34 55 40 42 27 -13 -13 7 7 49 34 -6 -6
EG WA S 55 40 49 34 55 40 42 27 -13 -13 7 7 49 34 -6 -6

IP21: Gartenstraße 10 1.OG WA O 55 40 49 34 55 40 42 27 -13 -13 7 7 49 34 -6 -6
EG WA O 55 40 49 34 55 40 42 27 -13 -13 7 7 49 34 -6 -6

IP22: Gartenstraße 8 1.OG WA S 55 40 48 33 55 40 42 27 -13 -13 7 7 49 34 -6 -6
EG WA S 55 40 48 33 55 40 42 27 -13 -13 7 7 49 34 -6 -6

IP23: Gartenstraße 8 1.OG WA O 55 40 48 33 55 40 42 27 -13 -13 7 7 49 34 -6 -6
EG WA O 55 40 48 33 55 40 42 27 -13 -13 7 7 49 34 -6 -6

IP24: Hauptstraße 1 EG MI S 60 45 50 35 60 45 43 28 -17 -17 7 7 50 35 -10 -10
1.OG MI S 60 45 50 35 60 45 43 28 -17 -17 7 7 50 35 -10 -10

IP25: Hauptstraße 1 EG MI O 60 45 50 35 60 45 43 28 -17 -17 7 7 50 35 -10 -10
1.OG MI O 60 45 50 35 60 45 43 28 -17 -17 7 7 50 35 -10 -10

Änderung des B-Planes Nr. 10 der Gemeinde Werpeloh 
Berechnungsergebnisse

23.06.2017
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Anlage 5: Emissionsansätze zur Ermittlung der Vorbelastung aus Bebauungsplänen und der 

Zusatzbelastung aus dem FNP 



Änderung des B-Planes Nr. 10 der Gemeinde Werpeloh
2017-03-29 Gesamtvorbelastung

Legende
 
Name Name der Schallquelle
Gruppe Gruppenname
Kommentar 
Tagesgang Name des Tagesgangs
Z m Z-Koordinate
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß als Einzahlwert
L'w dB(A) Leistung pro m, m²
Lw dB(A) Anlagenleistung

40 - 23.06.2017
LL12530.1 / MK
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Änderung des B-Planes Nr. 10 der Gemeinde Werpeloh
2017-03-29 Gesamtvorbelastung

Name Gruppe Kommentar Tagesgang Z

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

B-Plan Nr. 13, GE 1 Standard Gewerbelärm 57/42 dB(A)/m² nachts -15 dB 53,3 18893,4 57,0 99,8

B-Plan Nr. 13, GE 2 Standard Gewerbelärm 64/49 dB(A)/m² nachts -15 dB 53,7 2510,4 64,0 98,0

B-Plan Nr. 18, GE 1 Standard Gewerbelärm 65/50 dB(A)/m² nachts -15 dB 52,9 19628,5 65,0 107,9

B-Plan Nr. 18, GE 2 Standard Gewerbelärm 65/50 dB(A)/m² nachts -15 dB 53,2 465,5 65,0 91,7

B-Plan Nr. 18, GE 3 Standard Gewerbelärm 65/50 dB(A)/m² nachts -15 dB 53,2 117,9 65,0 85,7

B-Plan Nr. 19 Standard Gewerbelärm 65/50 dB(A)/m² nachts -15 dB 52,8 15852,8 65,0 107,0

B-Plan Nr.21, GE 1 Standard Gewerbelärm 65/50 dB(A)/m² nachts -15 dB 52,8 10245,0 65,0 105,1

B-Plan Nr.21, GE 2 Standard Gewerbelärm 65/50 dB(A)/m² nachts -15 dB 52,7 37579,6 65,0 110,7

FNP Fläche 1 Standard Gewerbelärm 54/39 dB(A)/m² nachts -15 dB 52,4 15313,9 54,0 95,9

FNP Fläche 2 Standard Gewerbelärm 56/41 dB(A)/m² nachts -15 dB 52,7 19144,6 56,0 98,8

FNP Fläche 3 Standard Gewerbelärm 56/41 dB(A)/m² nachts -15 dB 51,8 14303,3 56,0 97,6

FNP Fläche 4 Standard Gewerbelärm 58/43 dB(A)/m² nachts -15 dB 52,3 15062,9 58,0 99,8

FNP Fläche 5 Standard Gewerbelärm 57/42 dB(A)/m² nachts -15 dB 51,6 37858,5 57,0 102,8

FNP Fläche 6 Standard Gewerbelärm 59/44 dB(A)/m² nachts -15 dB 54,5 11111,4 59,0 99,5

FNP Fläche 7 Standard Gewerbelärm 58/43 dB(A)/m² nachts -15 dB 54,4 14201,1 58,0 99,5

FNP Fläche 8 Standard Gewerbelärm 60/45 dB(A)/m² nachts -15 dB 54,2 14199,8 60,0 101,5

FNP Fläche 9 Standard Gewerbelärm 60/45 dB(A)/m² nachts -15 dB 54,0 18861,9 60,0 102,8

40 - 23.06.2017
LL12530.1 / MK
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Anlage 6: Emissionsansätze zur Emissionskontingentierung des Plangebietes mit Darstellung 

der zugehörigen Zusatzkontingente und Richtungssektoren 

 

 

 

 



Änderung des B-Planes Nr. 10 der Gemeinde Werpeloh
2017-03-01_Plangebiet ohne Zusatzkontingente

Legende
 
Name Name der Schallquelle
Kommentar 
Tagesgang Name des Tagesgangs
Z m Z-Koordinate
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
L'w dB(A) Leistung pro m, m²
Lw dB(A) Anlagenleistung

30 - 23.06.2017
LL12530.1 / MK
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Änderung des B-Planes Nr. 10 der Gemeinde Werpeloh
2017-03-01_Plangebiet ohne Zusatzkontingente

Name Kommentar Tagesgang Z

m

l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Plangebiet B-Plan Nr. 10 65/50 tags/nachts nachts -15 dB 53,4 16402,3 65,0 107,1

30 - 23.06.2017
LL12530.1 / MK

ZECH Ingenieurgesellschaft mbH  Hessenweg 38  49809 Lingen (05 91) 80016-0 Anlage 6.1
Seite 2 von 2

SoundPLAN 7.4

 



Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch 
nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten.

Emissionskontingente

Teilfläche L(EK),T L(EK),N

Plangebiet B-Plan Nr 65 50

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt5.

Änderung des B-Planes Nr. 10 der Gemeinde Werpeloh 
Geräuschkontingentierung

RNAT0031/23.06.2017
LL12530.1/MK

ZECH Ingenieurgesellschaft mbH  Hessenweg 38  49809 Lingen (05 91) 80016-0
Anlage 6.2

1 / 1

SoundPLAN 7.4



Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Für in den im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis # liegende Immissionsorte darf in den Gleichungen (6) und (7) der DIN45691 das Emissionskontingent L{EK} der einzelnen Teilflächen durch L{EK}+L{EK,zus} ersetzt werden

Licht band

Licht band

IP03

IP04

IP05

IP06

IP07 IP08

IP09
IP10

IP11

IP12

IP13

IP16

MP1

IP14

IP15

IP17

IP18

IP19

IP20

IP21

IP23

IP22

IP24

IP25

A

E

D

C

B

Referenzpunkt

X Y

32400200,05 5858220,36

Sektoren mit Zusatzkontingenten

Sektor Anfang Ende EK,zus,T EK,zus,N

A 289,0 311,0 7 7

B 311,0 21,0 7 7

C 21,0 182,0 7 7

D 182,0 244,0 1 1

E 244,0 289,0 0 0
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